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Rudolf Ladwig

Weltanschauungsgemeinschaften und 
IBKA im Staatskirchenrecht
Dokumentation zur Erwähnung in einer juristischen Dissertation

Bereits im letzten Jahr schien das Buch „Christine Mertesdorf: Weltanschauungsge-
meinschaften. Eine verfassungsrechtliche Betrachtung mit Darstellung einzelner Ge-
meinschaften“ (Frankfurt/M. 2008 (Peter Lang), Berlin, Bern, Bruxelles, New York, 
Oxford, Wien, 800 Seiten, 101,20 €, ISBN 978-3-631-57576-5). Der Titel wurde beim 
Humanistischen Pressedienst bereits zwiefach ausführlich besprochen1. Dies ist ver-
ständlich, weil die Autorin Fragen erörtert, welche für säkulare Weltanschauungsge-
meinschaften von hohem Eigeninteresse sein müssen. Aufgrund des hohen Kaufprei-
ses werden aber vermutlich nicht viele IBKA-Mitglieder das Werk selbst erworben 
haben, bzw. über Fachbibliotheken es ausleihen können. Daher soll hier wenigstens 
dokumentiert werden, inwieweit auch der IBKA in dem Text vorkommt.

Drei Stellen sind dazu einschlägig: die 
definitorische Abgrenzung der Begrif-
fe ‚Weltanschauung‘ versus ‚Religion‘ 
sowie des Begriffes ‚Nichtreligiös‘ in 
juristischen Zusammenhängen (auf den 
Seiten 109 und 110); eine Klärung, inwie-
weit ‚Atheismus‘ überhaupt eine Welt-
anschauung sei (auf den Seiten 281 und 
282); sowie auf den Seiten 362-364 eine 
Darlegung, warum der IBKA e.V. somit 
inhaltlich gerade nicht Gegenstand der 
im Buch zu behandelnden Weltanschau-
ungsgemeinschaften ist. Letztere beiden 
Buchstellen sollen hier – in Auszügen –
dokumentiert werden.

Im 3. Hauptkapitel „Weltanschauungen 
und Weltanschauungsgemeinschaften in 

der bundesrepublikanischen Gegenwart“ 
gibt es einen Passus zu „Atheismus“ – 
streng alphabetisch nach einer längeren 
Erörterung über „Anthroposophie“ und 
vor der Passage über „Baha’i“. 

Wenn Atheismus als Weltanschauung 
gelten solle, dann müsste er – so die 
Autorin – von einem umfassenden und 
immanenten Welterklärungsansatz ge-
prägt sein. Kennzeichnend sei jedoch das 
Fehlen einer einheitlichen Lehre. Besser 
müsse man von Atheismen sprechen. Ge-
meinsame Grundfrage sei stets die Exis-
tenz Gottes. Atheist sei, wer die Existenz 
Gottes2  verneine. Der Atheismus sei also 
eine negatorische Position. und verharre 
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dabei. Ihm fehle ein begründeter Gegen-
entwurf mit einem Erklärungsmodell. 
Derlei sei aber das Kennzeichen von 
Weltanschauung und Weltanschauungs-
gemeinschaften, weshalb Atheismus ver-
fassungsrechtlich wegen Ermangelung 
dessen eben nicht als Weltanschauung 
qualifiziert werden könne. Die Autorin 
räumt ein: Anderes mag für verschiedene 
von atheistischem Gedankengut geprägte 
Organisationen wie den Bund für Geis-
tesfreiheit (bfg) Bayern, den Bund frei-
religiöser Gemeinden Deutschlands und 
die Freigeistige Aktion für humanistische 
Kultur e.V., sowie den Internationalen 
Bund der Konfessionslosen und Atheisten  
(IBKA) gelten. die es teilweise weiterent-
wickelt haben und insofern jeweils einer 
gesonderten Betrachtung anhand ihrer 
spezifischen Charakteristika zuzuführen 
sind.

Im selben Hauptkapitel gibt es dann ein 
Unterkapitel 24 „Internationaler Bund 
der Konfessionslosen und Atheisten 
(IBKA)“, in welchem die Autorin nun die 
vorangekündigte Betrachtung vornimmt. 
Dort heißt es ab Seite 362:

Der IBKA wurde 1976 in Berlin3 ge-
gründet, seinen heutigen Namen trägt er 
seit 1982. Seine Wurzeln gehen jedoch 
bis auf das Jahr 1972 zurück; damals 
entstanden die Zeitschrift MIZ und die 
Vorläuferorganisation Bund der Konfes-
sionslosen Berlin (BKB). Er ist als Verein 
organisiert. Sein Sitz befindet sich in Ber-
lin.

Danach erfolgt im Buch eine fast voll-
ständige Zitierung des in Paragraph 2 
der Satzung4 des IBKA festgelegten Ver-
einszwecks. Dazu kommentiert die Auto-
rin: 
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Betrachtet man diese Vereinszwecke, 
die ein gegenwartsbezogenes Eintreten 
für die Rechte von Konfessionslosen und 
Atheisten als Hauptbetätigungsfeld er-
kennen lassen, so lassen diese keine Ein-
ordnung des IBKA als Weltanschauungs-
gemeinschaft zu. Es handelt sich insoweit 
bei ihm, ähnlich der HU 5, tendenziell 
um eine Bürgerrechtsbewegung, weil 
es an einem wesentlichen Kennzeichen 
dessen fehlt, was Weltanschauung als 
Basis einer Weltanschauungemeinschaft 
ausmacht und zugleich die verfassungs-
rechtliche gebotene Vergleichbarkeit mit 
der Religion begingt: einem umfassenden 
Welterklärungsansatz. Seine Ziele sind 
nicht – im Sinne einer Vergleichbarkeit 
mit Religionen – auf eine diesseitige Welt-
erklärung gerichtet, sondern vielmehr 
tritt er „lediglich“ für eine Durchsetzung 
weltanschaulicher Gleichberechtigung 
auf staatlicher Ebene ein, ohne selbst 
eigenes weltanschauliches Gedankengut 
zu entwerfen. Der IBKA bezieht dem-
gemäß seine Prägung allein aus dem in 
Punkt 2.1 der Satzung angegebenen Ver-
einszweck, der auf das Eintreten für die 
hieran anknüpfenden Fragestellungen 
beschränkt ist und kann damit nicht als 
Weltanschauungsgemeinschaft angese-
hen werden. Dies steht im Einklang mit 
dem von dem geschäftsführenden Vor-
standsmitglied des IBKA aufgezeigten 
Selbstverständnis des Bundes als ‚politi-
schen Interessenvertretung und nicht als 
Weltanschauungsgemeinschaft‘ 6. 

Insofern der IBKA doch gar nicht eine 
Weltanschauungsgemeinschaft sein will, 
ist das ja nicht unbedingt lediglich als 
Mangel zu begreifen. Dies gilt ebenso für 
die vorherige Feststellung, der Atheismus 
sei keine umfassende Welterklärung. Es 
gibt im IBKA Menschen mit durchaus 

unterschiedlichen Letztbegründungen 
und Selbstbezeichnungen, als Atheist, 
Agnostiker, Bright, Freigeist, Freidenker, 
Humanist, Laizist, Naturalist, Nichtreli-
giös, Säkularist usw. Wir wollen uns ja 
ausdrücklich nicht via IBKA auf eine ge-
meinsame Lehre verpflichten. 

Wieso sind Religionen und Religions-
gemeinschaften der Maßstab, an dem 
Nichtreligiöse im Vergleich zu messen 
seien? Wir wollen ja als IBKA nicht ei-
nen Zipfel der Kirchenprivilegien im Sin-
ne der Gleichbehandlung legitimerweise 
auch für uns, wir wollen diese Privilegien 
abschaffen! Darin unterscheiden wir uns 
von jenen säkularen Verbänden, welchen 
den Kirchen in Praxisfeldern Konkurrenz 
machen und dabei natürlich entsprechend 
auf staatliche Finanzierung dessen ange-
wiesen sind. Diese politische Pointe ist 
der Autorin entweder entgangen, oder sie 
war für ihre Fragestellung unerheblich. 

1	 http:// hpd.de/node/5302 (Rezension 
von Thomas Heinrichs) –http://hpd.de/node/5647 
(Kommentar von Horst Groschopp) 

2	 Der Begriff „Gott“ taucht bei der Auto-
rin im Singular auf, als ob es keine polytheistischen 
Religionen gäbe. Zudem hebt sie speziell und aus-
schließlich auf die Ablehnung des ontologischen 
Gottesbeweises durch Atheisten ab.

3	 Hier wäre es zur Vermeidung von gerne 
betriebenen Unterstellungen Dritter (Atheismus 
kommt aus der DDR) sinnvoll gewesen, explizit 
Westberlin als Gründungsort zu nennen. 

4	 http://ibka.org/infos/satzung.html 
5	 Die Humanistische Union (HU) ist eine 

allgemeine Bürgerrechtsorganisation, die ein viel 
weiteres Themenfeld sich zur Aufgabe gemacht hat 
und dies auf überkonfessioneller Grundlage. Der 
IBKA hingegen ist ein Spezialverein und organi-
siert ausdrücklich keine gläubigen Kirchenmitglie-
der in seinen Reihen. Diese Unterschiede werden 
von der Autorin leider nicht erwähnt. 

6	 Mertesdorf bezieht sich hierbei in einer 
Fußnote auf Ladwig: „Was diskutieren Atheisten?“ 
in: Fincke (Hrsg.): „Was glaubt wer nicht glaubt?“ 
EZW-Texte Nr. 176, S. 67


